




























Von Schönfels GmbH 

Westerdor 2 

Puttgarden 

23769 Fehmarn 

Lübeck, 08.10.2021 
- B 293320/1 - 

Erschließung in der Gemeinde Lensahn, Lütjenburger Straße, 

Baugebiet nördlich der L258 

weitere Baugrunduntersuchungen, Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

und verifizierende geotechnische Kurzbeurteilung

Anlage: Bodenprofile, Wassergehalte, Glühverluste und Lage der Untersuchungspunkte 

Veranlassung/ Vorbemerkung 

Nach dem Fortschreiten der weiteren Planungen wurde das Ingenieurbüro Reinberg, Lübeck, 

neuerlich beauftragt, im Bereich von geplanten Mehrfamilienhäusern die Baugrundverhält-

nisse im südöstlichen Bereich der o.a. Erschließung durch weitere orientierende Feld- und La-

boruntersuchungen zu erkunden, zu beschreiben und verifizierende Angaben hinsichtlich der 

Gründungsmaßnahmen für die geplante Bebauung vorzunehmen.  

Für die Bearbeitung wurde eine Konzeptskizze Vorentwurf vom 31.08.2021 M. 1:2.000 vom 

Planungsbüro Ostholstein, Bad Schwartau, per E-Mail als pdf-Datei zur Verfügung gestellt. 

Nach der vorliegenden Konzeptskizze sieht die Planung vor, von der Böschungsoberkante der 

Mühlenbek ausgehend einen ca. 7m breiten Räumstreifen freizuhalten und dann in einem 

Abstand von weiteren drei Metern die Mehrfamilienhäuser (4 Stück) zu errichten. Zwei wei-

tere Mehrfamilienhäuser sollen westlich der neuen Erschließungsstraße parallel der Mehrfa-

milienhäuser an der Mühlenbek angeordnet werden. 

Der bereits vorliegende Untersuchungsbericht B 293320 vom 12.10.2020 bleibt grundsätzlich 

Bestandteil dieser Ausführungen, d.h. insbesondere die Abschnitte 4. Kennzeichnende boden-

mechanische Eigenschaften der Böden, 5. Homogenbereiche, 6. Bodenklassen und -kenn-

werte. 
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Bodenmechanische Untersuchungen

Zur verifizierenden Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden am 22.09.2021 an insgesamt 

zehn weiteren Untersuchungspunkten (U.-Pkte. 19 bis 28) Kleinrammbohrungen (n. DIN 4021/22 

475-1, DN 40-80mm) bis maximal 7,0m unter der Ansatzhöhe ausgeführt. 

Die Ergebnisse der neuen Felduntersuchungen wurden mit Ergebnissen aus vier Bohrungen des 

Jahres 2020, nach einer kornanalytischen Bestimmung der laufend entnommenen Bodenpro-

ben, als farbige Bodenprofile zeichnerisch und höhengerecht, bezogen auf Meter über Normal-

höhennull (mÜNHN), auf der beigefügten Anlage aufgetragen; die Bohransatzpunkte sind dem 

nebenstehenden Lageplan der Anlage zu entnehmen. Rechts an den Profilen sind als Strichmar-

kierungen die in Feldansprache (n. DIN 4022, T1) ermittelten Konsistenzen der bindigen und 

organischen Böden dargestellt und links an den Bodenprofilen die im bodenmechanischen La-

bor an diesen Böden ermittelten Wassergehalte (n. DIN EN ISO 17892-1, Ofentrocknung) und 

Glühverluste (n. DIN 18 128) in Masseprozent angegeben. 

Die nach dem Bohrende im Bohrloch gemessenen Grundwasserstände (nicht ausgepegelte 

Stichtagsmessung) sind ebenfalls links an den Bodenprofilen in blau angetragen; wasserfüh-

rende Bodenschichten sind mit einem senkrechten bauen Strich gekennzeichnet. 

Es hat sich der nachfolgend beschriebene Bodenaufbau ergeben: 

An der Geländeoberkante wurde an den Untersuchungspunkten eine 

30 bis 40cm starke bindige Oberbodendeckschicht angetroffen. 

Darunter folgen bis zur Erkundungsendteufe überwiegend Wechsel-

lagerungen von gewachsenen bindigen Geschiebeböden, gewachse-

nen Sanden und bindigen Beckenablagerungen sowie vereinzelt ho-

lozäne (nacheiszeitliche), organische Böden. 

Bei den bindigen gewachsenen Böden handelt es sich um entkalkten 

Geschiebelehm (Lg) und kalkhaltigen Geschiebemergel (Mg) in steifer 

Zustandsform mit eingelagerten trockenen und nassen Sand-Strei-

fen.  

Die Sande setzen sich kornanalytisch aus schluffigen Feinsanden und 

schwach schluffigen bis schluffigen, schwach grobsandigen bis grob-

sandigen Fein- und Mittelsanden mit vereinzelt Schluff- und Torf-

Streifen, Pflanzenresten in, dem Bohrfortschritt nach, mindestens 

mitteldichten Lagerungsverhältnissen zusammen.  
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Die bindigen Beckenablagerungen wurden als entkalkter Becken-

schluff (BU) und kalkhaltiger Beckenschluffmergel (BUM) mit nassen 

Feinsand-Streifen und Pflanzenresten in weicher bis weich-steifer 

Konsistenz angesprochen. 

Im Bereich der Bohrungen 19, 20, 24 - 28 wurden weiche organische 

Böden in Tiefen von 3,3 bis 4,5m unter Gelände und Schichtstärken 

von 0,3 bis 1,9m als Torf-Mudde z.T. mit Feinsand-Streifen festge-

stellt. 

Die organoleptisch/sensorische Ansprache der gewachsenen Böden 

war ohne Auffälligkeiten.  

Die im bodenmechanischen Labor ermittelten Wassergehalte der bindigen Böden bestätigen 

die angesprochenen Bodenkonsistenzen. 

Auf eine chemische Analyse zur Klassifizierung nach LAGA-TR Boden der bei der Baumaßnahme 

auszusetzenden Böden wurde vorerst verzichtet, da sie bei dieser Untersuchungsmethodik 

keine Auffälligkeiten zeigten. Generell sollte zum Beginn der Baumaßnahme eine Klassifizierung 

nach LAGA-M20 erfolgen, wenn die auszusetzenden Böden zur Verwertung auf anderen Bau-

stellen und/oder zur Entsorgung angedacht sind.  

Von den Böden mit humosen Bestandteilen (Beckenschluff) und den organischen Böden (Torf, 

Mudde) wurden zur Feststellung der organischen Anteile die Glühverluste n. DIN 18 128 ermit-

telt. Demnach bzw. nach DIN EN ISO 14688-2:2013-12 (Geotechnische Erkundung und Untersu-

chung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden) sind die Böden überwiegend 

als schwach organisch zu bewerten (Klassifizierung n. DIN 2-6M.-% = schwach organisch, 6-20M.-

% mittel organisch, >20M.-% stark organisch). 

Weitere Einzelheiten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind aus der beigefügten 

Anlage ersichtlich. 

Grundwasser 

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen wurde nach Beendigung der Feldarbeiten an dem Untersu-

chungspunkt 26 Grundwasser in einer Tiefe von 1,8m unter Geländeoberkante in den Sanden 

angetroffen.  

An dem Bohrpunkt 28 wurde Grundwasser in einer Tiefe von 1,8m unter Gelände festgestellt. 

Dabei handelt es sich als auf dem bindigen, wasserundurchlässigen Bodenhorizont aufgestautes 
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Niederschlagswasser; sich frei bewegendes Grundwasser ist innerhalb der bindigen und organi-

schen Bodenschichten (BU, BUM, Lg, Mg, Torf, Mudde) lediglich eingeschränkt in den vorhanden 

Sand-Streifen möglich. 

Das festgestellte Grundwasser an den Punkten 19 – 25 und 27 wurde in gespannter Form unter-

halb des bindigen/organischen Bodens angebohrt, dass hier entspannte Grundwasser wurde bei 

1,7m unter Gelände eingemessen. Über die gewachsenen Sande ist eine hydraulische Verbin-

dung zum östlich verlaufenden Mühlenbach zu vermuten. 

Aufgrund von klimatischen bzw. witterungsbedingten Einflüssen ist mit einem Grundwasseran-

stieg/-abfall um bis zu 0,8m zu rechnen. Zusätzlich wird es bei ungünstigen regnerischen Witte-

rungsbedingungen auf den bindigen Böden zu Stauwasserbildungen kommen. 

Der Bemessungswasserstand (HGW) wird demnach dem möglichen Stauwasserstand gleichge-

setzt und ist bis auf die jeweilige Geländeoberkante zu berücksichtigen. 

Beurteilung und ausführungstechnische Hinweise 

Aufgrund der sehr geringen Tragfähig- bzw. der sehr hohen Setzungswilligkeit der z.T. im geplan-

ten Bebauungsbereich angetroffenen, bislang weitestgehend statisch unbelasteten organischen 

Weichschichten (Torf, Mudde), ist auch bei geringer statischer Lastauftragung mit sehr starken, 

ungleichmäßigen und andauernden Zusammendrückungen/ Setzungen im Dezimeterbereich zu 

rechnen. Zusätzlich führt jede Wassergehaltsveränderung in den organischen Weichschichten zu 

weiteren Konsolidationssetzungen.  

Demnach ist nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse eine „schwimmende“ Flachgrün-

dung des Bauwerkes und auch ein komplettes Ausräumen des Torfes aus technischen und natur-

schutzrechtlichen Belangen (Entsorgung des Torfes, Ausgleichsmaßnahmen etc. keine Beseiti-

gung gesetzl. vorgesehen) und dementsprechend aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu 

empfehlen.  

Eine technisch einwandfreie, setzungsarme Gründungsvariante ist die Ableitung der Gebäude-

lasten (Tiefgründung des Gebäudes) z. B. mit Kleinbohrverpresspfählen sog. Mikropfähle (z.B. 

GEWI-Pfahl D≤30cm), Stahlbetonrammpfählen (z.B. CENTRUM-Pfähle) oder Minipfählen (z.B. Fa. 

Arkil-Spezialtiefbau) in Verbindung mit einem Pfahlrost/-balken. Aufgrund der jungen organi-

schen Weichschichten sollten z.B. herzustellende Ortbetonpfähle im Weichschichtbereich zu-

sätzlich mit einem Schutzrohr vorgesehen werden. Grundsätzlich ist Auftrieb zu erwarten bzw. 

rechnerisch zu beachten. 
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Für die eigentliche Bemessung bzw. Festlegung der Pfahlart sind für die Ermittlung weiterer 

notwendiger bzw. verifizierender Bodenparameter mindestens eine tiefe Kleinbohrung bis ca. 

12m Tiefe, mind. 4 elektrische Spitzendrucksondierung (CPT n. DIN 4094) auszuführen und das 

Grundwasser n. DIN 4030 (Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase) chemisch 

analysieren zu lassen. 

Auf die Anforderungen der DIN EN 14 199 (Ausführung von Pfählen mit kleinen Durchmessern, 

Mikropfähle) sowie den Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle“, EA-Pfähle 2. Auflage 2013, 

die DIN 1054:2005 bzw. EC 7-1wird hingewiesen. Dementsprechend sind die Nachweise für die 

Grenzzustände STR und GEO-2 mit dem Nachweisverfahren 2 für die Bemessungssituation BS-P 

(Persistent situation) durch die ausführende Firma zu führen. Bei Zugpfählen sind Probebelas-

tungen notwendig. 

Für das Einbringen der Pfähle und zur ordnungsgemäßen Herstellung des Pfahlrostes ist ein trag-

fähiges Auflager von einem mindestens 0,5m starkem, verdichtetem Kies-Sand-Gemisch (Mate-

rial: GW n. DIN 18 196, Kornanteile d ≥ 2mm ≥ 40M.-% und d = 0,063mm ≤ 5M.-%, Verdichtungs-

anforderung: DPr ≥ 100%) oder glw. RC-Baustoff (Betonrecycling) vorzusehen.  

Die Erdarbeiten sind bei trockener, frostfreier Witterung und zügig auszuführen, da der in der 

Gründungsebene anstehende frost- und witterungsanfällige bindige Boden (Geschiebelehm) bei 

Wasserzufluss, infolge von Niederschlägen und/ oder dynamischer Beanspruchung durch radbe-

triebene Erdbaugeräte (z.B. Radlader, Radbagger, LKW) seine Konsistenz infolge Gefügezerstö-

rung verändert und damit sein Tragverhalten verschlechtert bzw. völlig aufgibt. Niederschlags-

wasser ist sofort abzuleiten, das Erdplanum ist trocken zu halten und vor Frosteintrag zu schüt-

zen, oberflächig aufgeweichte Bodenbereiche sind durch verdichteten Sand (Bodengruppe SE-

SW n. DIN 18 196) zu ersetzen. Eine Begleitung der Erdarbeiten durch einen Baugrundingenieur 

wird angeraten. 

Dementsprechend ist ein rückschreitender Bodenabtrag mit glattschneidender Baggerschaufel 

auszuführen (das Aushubplanum darf nicht befahren werden). In der Fläche folgt unmittelbar 

der Vor-Kopf-Einbau der Bodenaustauschmaterialien, Baugrubensohlen sind nicht nachzuver-

dichten. 

Bei der Herstellung der Baugrube bzw. der Baugrubenböschungen sind die Vorgaben der DIN 

4124: 2002-10 (Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die 

Vorgaben der DIN 4123: 2011-05 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Be-

reich bestehender Gebäude) zu beachten. 
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Während der Bauzeit ist das Tagwasser bzw. die nach Niederschlägen auf dem bindigen Boden 

auftretenden Stauwassererscheinungen in einer vorauseilenden offenen Wasserhaltung, Pla-

numsgefälle, Gräben, Baudränagen und Pumpensümpfen aufzufangen und abzupumpen. Auf die 

Einholung der jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. einer Einleitgenehmigung wird hin-

gewiesen. 

Die Abnahme der Baugrube und der Gründungsebene durch einen erfahrenen Baugrund-

ingenieur wird angeraten. 
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